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Die Mitglieder des Beirats werden von den Vertre-
tungsgruppen nach § 7 Abs. 2 Satz 1 KiTaG im No-
vember eines Jahres entsandt. Die Entsendung ist dem 
Träger der Tageseinrichtung oder einer von ihm be-
nannten Person anzuzeigen. Jede Vertretungsgruppe 
nach § 7 Abs. 2 Satz 1 KiTaG ist für die Entsendung 
ihrer Mitglieder selbst verantwortlich und wählt diese 
aus ihrer Mitte aus. Findet in den Vertretungsgruppen 
eine Wahl statt, erfolgt diese geheim und mit einfacher 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit findet eine Stichwahl 
statt. Ergibt die Stichwahl keine Entscheidung, ent-
scheidet das Los. Die pädagogischen Fachkräfte wäh-
len aus ihrer Mitte zusätzlich die Fachkraft für Kinder-
perspektive (FaKiP) Die Vertretungsgruppen können 
auch Stellvertretungen für ihre Mitglieder benennen.

§ 4
Amtszeit

Die Amtszeit des Beirats beträgt ein Jahr und beginnt 
am 1. Dezember eines jeden Jahres. Die Mitgliedschaft 
kann ferner durch Rücktritt oder durch Abwahl durch 
die jeweilige Gruppe beendet werden; § 3 Satz 2, 4 und
5 gilt entsprechend. Die Mitgliedschaft ist zwingend 
gebunden an die organisatorische Zugehörigkeit zu 
der jeweiligen Vertretungsgruppe.

§ 5
Aufgaben

(1) Der Beirat beschließt Empfehlungen unter Be-
rücksichtigung der im pädagogischen Alltag gewon-
nenen Perspektive der Kinder in grundsätzlichen An-
gelegenheiten, die die strukturellen Grundlagen der 
Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit einer Ta-
geseinrichtung betreffen. Zu diesen Angelegenheiten 
zählen insbesondere
1. Grundsätze für die Aufnahme von Kindern,
2. Änderungen der Konzeption, die der Betriebser-

laubnis nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch zugrunde liegt,

3. Änderungen der Betriebserlaubnis,
4. dauerhafte Veränderungen der Inhalte und For-

men der Erziehungsarbeit,
5. dauerhafte Änderungen der Angebotsstruktur 

der Tageseinrichtung, zum Beispiel der Grund-
sätze des Verpflegungsangebots und

6. grundsätzliche Änderungen der nach § 21 Abs. 6 
Satz 3 KiTaG vorzusehenden Ausgleichsmaßnah-
men (Notfallmaßnahmenplan) 

(2) Darüber hinaus soll die Perspektive der Kinder 
durch weitergehende, kindgerechte Partizipationsver-
fahren verstärkt berücksichtigt werden. Der Beirat hat 
die Kinder, die die Kindertageseinrichtung besuchen, 
in angemessener Weise über den Prozess sowie die Er-
gebnisse der von diesen eingebrachten Anregungen, 
Fragen und Perspektiven zu informieren. Hierbei muss 
sichergestellt werden, dass die Kinder die Wirksamkeit 

ihrer Mitbestimmungsmöglichkeiten erfahren, erleben 
und beeinflussen können.

§ 6
Sitzungen, Geschäftsordnung

(1) Der Beirat tritt auf Einladung des vorsitzenden 
Mitglieds zusammen. Die Sitzungen finden grundsätz-
lich als Präsenzsitzungen statt. Im Bedarfsfall können 
digitale Sitzungsformen an die Stelle von Präsenzsit-
zungen treten.

(2) Das vorsitzende Mitglied leitet die Sitzungen. Je-
des Mitglied kann Anträge stellen.

(3) Die Mitglieder des Beirats geben die Stimmanteile 
für ihre jeweilige Vertretungsgruppenach § 7 Absatz 3 
KiTaG einheitlich ab.

(4) Über jede Sitzung des Beirats ist ein Protokoll zu 
fertigen. Dieses ist jeder Vertretungsgruppe nach § 7 
Abs. 2 Satz 1 KiTaG in geeigneter Weise zur Verfügung 
zu stellen. Der Elternausschuss ist befugt, den Eltern 
der die Tageseinrichtung besuchenden Kinder das Pro-
tokoll in geeigneter Weise zur Verfügung zu stellen.

(5) Der Beirat kann sich eine Geschäftsordnung ge-
ben. Die Geschäftsordnung kann neben Festlegungen 
zur Größe des Beirats insbesondere vorsehen, dass aus 
den Gruppen nach § 7 Abs. 2 Satz 1 KiTaG Gäste mit 
Rederecht zu den Sitzungen des Beirats zugelassen 
werden. Die Geschäftsordnung wird mit 80 v. H. der 
Stimmanteile des Beirats beschlossen.

§ 7
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 23. September 2023 in 
Kraft.

Mainz, 01. September 2023

Peter Kohlgraf
Bischof von Mainz

Dr. Anna Ott
Notarin der Kurie

96. Verordnung über die Elternmitwirkung in 
Tageseinrichtungen für Kinder im rheinland-
pfälzischen Teil des Bistums Mainz

Diese Verordnung ist begründet im Landesgesetz über 
die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) 
vom 3. September 2019. Gemäß § 11 KiTaG können 
anerkannte freie Träger eigene Regelungen der Eltern-
mitwirkung erlassen, sofern diese den Regelungen des 
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Landesgesetzes gleichwertig sind. Dieses Recht wird 
mit der vorliegenden Verordnung umgesetzt.

§ 1
Geltungsbereich

Nachfolgende Verordnung gilt für alle Tageseinrich-
tungen für Kinder in katholischer Trägerschaft im 
rheinland-pfälzischen Teil des Bistums Mainz.

§ 2
Elternmitwirkung

Die Eltern der eine Tageseinrichtung besuchenden 
Kinder wirken durch die Elternversammlung und den 
Elternausschuss an der Erziehungs-, Bildungs- und 
Betreuungsarbeit der Tageseinrichtung mit. (§ 9 Abs. 
1 KiTaG)

§ 3
Elternversammlung

(1) Die Elternversammlung besteht aus allen Eltern 
der die Tageseinrichtung besuchenden Kinder. Sie ist 
das höchste beschlussfassende Gremium der Eltern-
mitwirkung. Sie wird über wichtige Entwicklungen in 
der Tageseinrichtung im Jahresverlauf informiert, erör-
tert grundsätzliche, die Tageseinrichtung betreffende 
Angelegenheiten und wählt den Elternausschuss. Die 
Leitung und eine Beauftragte oder ein Beauftragter des 
Trägers der Tageseinrichtung nehmen an der Eltern-
versammlung teil. (§ 9 Abs. 2 KiTaG)

Die Elternversammlung tritt mindestens einmal im 
Jahr zusammen und kann jederzeit auf Antrag von 20 
v. H. der Elternteile, des Elternausschusses oder des 
Trägers der Tageseinrichtung einberufen werden. Sie 
ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberu-
fen wurde. In der Elternversammlung hat jeder Eltern-
teil eine Stimme.
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst; Enthaltungen bleiben 
unberücksichtigt.
Jeder Elternteil, der Elternausschuss und der Träger 
der Tageseinrichtung haben das Recht, Anträge zu 
stellen.

(2) Der Träger kann in der Einladung zur Zusammen-
kunft der Elternversammlung die Möglichkeit einer 
virtuellen oder hybriden Zusammenkunft eröffnen. 

§ 4
Elternausschuss

(1) Der Elternausschuss soll ein Spiegel der Eltern-
schaft der Tageseinrichtung sein. Er vertritt die Inte-
ressen der Eltern der die Tageseinrichtung besuchen-
den Kinder gegenüber dem Träger und der Leitung 
der Tageseinrichtung und berät diese. Er ist vor 

Entscheidungen über wesentliche Angelegenheiten, 
die die Tageseinrichtung betreffen, rechtzeitig und 
umfassend vom Träger oder der Leitung der Tagesein-
richtung zu informieren und anzuhören. Er kann vom 
Träger oder der Leitung der Tageseinrichtung Aus-
kunft über wesentliche, die Tageseinrichtung betref-
fende Fragen verlangen und Vorschläge unterbreiten. 
Die Leitung und eine Beauftragte oder ein Beauftragter 
des Trägers der Tageseinrichtung nehmen an den Sit-
zungen des Elternausschusses teil. (§ 9 Abs. 3 KiTaG)

(2) Die Kinderperspektive soll auch im Elternaus-
schuss vertreten sein. Dazu darf die Leitung/pädagogi-
sche Fachkraft die Kinderperspektive durch Vorspra-
che einbringen, wobei eine anlassbezogene Beteiligung 
stets in Betracht gezogen werden sollte. Auch sollen 
Kinder die Leitung/pädagogische Fachkraft punktuell 
zu geeigneten Terminen und Themen begleiten und im 
Anschluss daran in der Kindertageseinrichtung zum 
Beispiel im Rahmen einer Kinderkonferenz davon be-
richten dürfen.

§ 5
Wahlrecht

Für den Elternausschuss sind die Eltern der die Ta-
geseinrichtung besuchenden Kinder wahlberechtigt 
und wählbar. Eltern im Sinne dieser Verordnung sind 
Personensorgeberechtigte und Erziehungsberechtigte 
nach § 7 Abs. 1 Nr. 5 und 6 SGB VIII. Personensorge-
berechtigte, die gleichzeitig Mitarbeitende der Tages-
einrichtung oder des Trägers sind, sind wahlberechtigt 
aber nicht wählbar.

§ 6
Wahlgrundsätze und -verfahren

(1) Der Träger entscheidet im Benehmen mit dem 
noch amtierenden Elternausschuss über die Art der 
Durchführung der Wahl des nächsten Elternausschus-
ses. Die Durchführung erfolgt entweder im Rahmen ei-
ner Elternversammlung in Präsenz oder als Urnenwahl.

(2) Der Träger bestimmt im Benehmen mit der Lei-
tung den Termin der Elternversammlung zur Wahl 
des Elternausschusses und informiert die Eltern spä-
testens zwei Wochen vor dem Wahltermin. Die Einla-
dung erfolgt schriftlich über die üblichen Kommuni-
kationswege der Tageseinrichtung. Der Träger trifft 
die organisatorischen Maßnahmen und sorgt für eine 
ordnungsgemäße Durchführung der Wahl. Die Wahl 
soll in der Zeit zwischen dem Beginn des Kindergar-
tenjahres bis Ende Oktober eines jeden Jahres erfolgen.

(3) Die Zahl der Mitglieder des Elternausschusses 
bestimmt sich nach der Zahl der Plätze der Tagesein-
richtung. Je angefangene zehn Plätze ist ein Mitglied 
zu wählen. Hat eine Einrichtung weniger als 30 Plätze, 
sind drei Mitglieder zu wählen. Sollte die Anzahl der 
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Kandidat/innen nicht erreicht werden, kann der El-
ternausschuss auch mit weniger Mitgliedern gewählt 
werden.

(4) Die Elternversammlung als Zusammenkunft der 
Eltern kann aus ihrer Mitte eine Wahlleiterin oder ei-
nen Wahlleiter für die Wahl des Elternausschusses 
wählen. Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter können 
mit Handzeichen gewählt werden.

(5) Bei der Wahl zum Elternausschuss hat jeder El-
ternteil unabhängig von der Anzahl seiner die Tages-
einrichtung besuchenden Kinder eine Stimme. Ist nur 
ein Elternteil vorhanden oder anwesend, stehen die-
sem zwei Stimmen zu.

(6) In der Elternversammlung nicht anwesende El-
ternteile sind wählbar. Ihre Kandidatur ist zuzulassen, 
wenn sie dem Träger oder der Leitung der Tagesein-
richtung vor Beginn der Elternversammlung angezeigt 
wird.

§ 7
Wahl des Elternausschusses

(1) Die Wahlen zum Elternausschuss sind vorbehalt-
lich des Absatzes 3 geheim. Bei geheimer Wahl erhält 
jeder in der Elternversammlung anwesende Elternteil 
einen Stimmzettel. Stehen ihm gemäß § 6 Abs. 5 Satz 
2 zwei Stimmen zu, erhält er zwei Stimmzettel. Von 
dem wählenden Elternteil sind auf dem Stimmzettel 
höchstens so viele Kandidatinnen und Kandidaten 
einzutragen oder anzukreuzen, wie Mitglieder nach 
§ 6 Abs. 3 zu wählen sind. Ist eine Kandidatin oder ein 
Kandidat auf einem Stimmzettel mehrfach genannt, so 
gilt sie oder er als nur einmal eingetragen. Ein Stimm-
zettel aus dem der Wille nicht eindeutig hervorgeht ist 
ungültig.

(2) Die Kandidatinnen und Kandidaten sind in der 
Reihenfolge der für sie abgegebenen gültigen Stimmen 
zunächst zu Mitgliedern, dann zu Ersatzmitgliedern 
des Elternausschusses gewählt. Bei Stimmengleichheit 
findet eine Stichwahl statt. Ergibt die Stichwahl keine 
Entscheidung, entscheidet das Los.

(3) Wenn nicht mehr Kandidatinnen und Kandida-
ten zur Auswahl stehen als Mitglieder nach § 6 Abs. 
3 zu wählen sind, findet die Wahl als Listenwahl statt. 
Bei dieser Wahl wird über die Liste der Kandidatin-
nen und Kandidaten als Ganzes abgestimmt. In die-
sem Fall sind alle Kandidatinnen und Kandidaten zu 
Mitgliedern des Elternausschusses gewählt, wenn die 
Elternversammlung mit der Mehrheit der anwesen-
den Stimmen der Liste zustimmt; Stimmenthaltun-
gen bleiben unberücksichtigt. Die Listenwahl kann als  

offene Wahl stattfinden, wenn kein anwesender wahl-
berechtigter Elternteil widerspricht. Findet die Liste 
keine Mehrheit, wird eine Einzelwahl durchgeführt. 
Zum Mitglied des Elternausschusses ist dann gewählt, 
wer mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen der anwesen-
den Eltern bei der Elternversammlung auf sich vereint. 

(4) Die konstituierende Sitzung des Elternausschus-
ses kann im Falle der offenen Wahl unmittelbar nach 
der durch die Zusammenkunft der Elternversamm-
lung erfolgten Wahl des Elternausschusses, also noch 
am gleichen Tage, erfolgen.

(5) Wird die Wahl als Urnenwahl durchgeführt, legt 
die Elternversammlung dem Träger oder der Leitung 
eine Kandidatenliste vor, damit die Kandidaten ei-
nerseits als Ansprechpartner bekannt gemacht und 
andererseits die entsprechenden Wahlunterlagen vom 
Träger oder der Leitung der Tageseinrichtung gefertigt 
werden können.
Eine Urnenwahl erfolgt durch Einwurf der gekenn-
zeichneten Stimmzettel innerhalb bestimmter Frist in 
eine in den Räumen der Tageseinrichtung aufgestellte 
verschlossene Wahlurne. Kandidaturen von Elterntei-
len sind auch zuzulassen, wenn sie erst nach der El-
ternversammlung innerhalb angemessener Frist vor 
Beginn der Urnenwahl dem Träger oder der Leitung 
angezeigt werden. Der Träger bestimmt im Benehmen 
mit der Leitung die Frist. 

§ 8
Amtszeit

(1) Die Amtszeit des Elternausschusses beginnt mit 
der Wahl und beträgt ein Jahr. Bis zur Neuwahl führt 
der bisherige Elternausschuss die Geschäfte weiter.

(2) Die Mitgliedschaft im Elternausschuss endet vor-
zeitig, wenn kein Kind des Mitglieds die Tagesein-
richtung mehr besucht, durch Rücktritt oder durch 
Abwahl. Der Rücktritt ist schriftlich gegenüber dem 
Elternausschuss und dem Träger oder der Leitung zu 
erklären. Die Elternversammlung kann mit der Mehr-
heit der anwesenden Stimmen ein Mitglied des Elter-
nausschusses abwählen; die Abstimmung erfolgt ge-
heim, Stimmenthaltungen bleiben unberücksichtigt.

(3) Nach Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Elter-
nausschuss rücken die Ersatzmitglieder in der Reihen-
folge des § 7 Abs. 2 Satz 1 nach. Wenn die Zahl der 
Mitglieder des Elternausschusses unter die Hälfte der
Mitgliederzahl nach § 6 Abs. 3 sinkt, findet unverzüg-
lich für die restliche Amtszeit des Elternausschusses 
eine Neuwahl statt. Ab dem Monat Juni kann im Ein-
vernehmen mit den verbleibenden Mitgliedern des El-
ternausschusses eine Nachwahl entfallen.
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§ 9
Verfahrensweise des Elternausschusses

(1) Die konstituierende Sitzung des Elternausschus-
ses erfolgt binnen eines Monats nach der Wahl. Sie wird 
durch den Träger der Tageseinrichtung oder eine von 
ihm beauftragte Person einberufen und bis zur Wahl 
des vorsitzenden Mitglieds geleitet. In dieser Sitzung 
wählt der Elternausschuss aus seiner Mitte in gehei-
mer Wahl mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen 
ein vorsitzendes Mitglied und dessen Stellvertretung; 
Stimmenthaltungen bleiben unberücksichtigt. Er wählt 
ferner aus der Elternschaft der Tageseinrichtung die 
Delegierten und Ersatzdelegierten für die Vollver-
sammlung des Kreis- oder Stadtelternausschusses und 
die Delegierten für den Kita-Beirat.

(2) Der Elternausschuss tritt im Übrigen auf Einla-
dung seines vorsitzenden Mitglieds zusammen. Der 
Träger oder die Leitung der Tageseinrichtung oder ein 
Drittel der Mitglieder des Elternausschusses können 
seine Einberufung verlangen. Das vorsitzende Mit-
glied leitet die Sitzungen. Die Sitzungen finden grund-
sätzlich als Präsenzsitzungen statt. Im Bedarfsfall kön-
nen digitale und/oder hybride Sitzungsformen an die 
Stelle von Präsenzsitzungen treten, sofern der Träger 
entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stellt.
Über jede Sitzung des Elternausschusses ist ein Proto-
koll zu fertigen; dieses ist den Eltern der die Tagesein-
richtung besuchenden Kinder in geeigneter Weise zur 
Kenntnis zu geben. Beschlüsse werden mit der Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen gefasst; Enthaltungen 
bleiben unberücksichtigt.

(3) Der Elternausschuss kann zu seinen Sitzungen 
Gäste einladen.

(4) Der Träger der Tageseinrichtung soll dem Eltern-
ausschuss für seine Sitzungen Räumlichkeiten zur Ver-
fügung stellen.

(5) Der Träger der Tageseinrichtung meldet dem ört-
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe Namen, An-
schrift und Emailadresse des vorsitzenden Mitglieds 
des Elternausschusses und dessen Stellvertretung und 
der Delegierten und Ersatzdelegierten zur Vollver-
sammlung des Kreis- oder Stadtelternausschusses.

§ 10
Aufgaben des Elternausschusses

(1) Der Elternausschuss hat die Aufgabe, die Erzie-
hungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit der Tages-
einrichtung beratend zu unterstützen. Er berät den 
Träger und die Leitung der Tageseinrichtung in allen 
wesentlichen Fragen der Arbeit in der Tageseinrich-
tung und kann Anregungen für die Gestaltung und 
Organisation der Arbeit der Tageseinrichtung geben.  

Daneben vertritt er die Interessen der Eltern der die 
Tageseinrichtung besuchenden Kinder gegenüber dem 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

(2) Der Träger und die Leitung der Tageseinrichtung 
berichten dem Elternausschuss regelmäßig über die
Arbeit der Tageseinrichtung. Sie berücksichtigen die 
Ergebnisse der Anhörung bei ihrer Meinungsbildung, 
insbesondere im Hinblick auf 
1. Öffnungs- und Ferienzeiten sowie Schließtage,
2. Inhalte und Formen der Erziehungsarbeit,
3. bauliche Veränderungen und sonstige, die Aus-

stattung der Tageseinrichtung betreffende 
Maßnahmen,

4. nach § 21 Abs. 6 KiTaG vorzusehende Maß-
nahmen bei Unterschreitung der vorgesehe-
nen personellen Besetzung (Umsetzung des 
Maßnahmennotfallplans)

(3) Die Mitglieder des Elternausschusses sind im 
Hinblick auf personenbezogene Daten Dritter zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. Sie unterzeichnen zu 
Beginn ihrer Amtsperiode eine schriftliche Verschwie-
genheitserklärung, die beim Träger aufbewahrt wird.

§ 11
Kreis- oder Stadtelternausschuss

Hinsichtlich des Kreis- oder Stadtelternausschuss wird 
auf die diesbezüglichen Regelungen der Landesver-
ordnung über die Elternmitwirkung in Tageseinrich-
tungen der Kindertagesbetreuung (KiTaGEMLVO) 
verwiesen.

§ 12
Landeselternausschuss

Hinsichtlich des Landeselternausschusses wird auf die 
diesbezüglichen Regelungen der Landesverordnung
über die Elternmitwirkung in Tageseinrichtungen der 
Kindertagesbetreuung (KiTaGEMLVO) verwiesen.

§ 13
Einspruch, Wahlprüfung

(1) Gegen die Gültigkeit einer Wahl zum Elternaus-
schuss und zur Vollversammlung oder zum Vorstand
des Kreis-, Stadt- oder Landeselternausschusses kann 
jede und jeder nach dieser Verordnung für das jeweilige
Gremium aktiv oder passiv Wahlberechtigte binnen 
drei Wochen nach der Wahl schriftlich Einspruch 
einlegen.
Vor Einlegung des Einspruchs ist zwischen den Betei-
ligten eine einvernehmliche Beilegung der Streitigkeit
zu versuchen. Der Versuch ist nachzuweisen. Der Ein-
spruch ist zu begründen und bei der über den Ein-
spruch entscheidenden Stelle einzulegen.
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(2) Über den Einspruch entscheidet:
1. bei einer Wahl zum Elternausschuss das Justitia-

riat des Unikathe Kita-Zweckverbands im Bistum 
Mainz KdöR, Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 
20, 55130 Mainz,

2.  bei der Wahl zur Vollversammlung oder zum Vor-
stand des Kreis- oder Stadtelternausschusses das 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung,

3.  bei der Wahl zur Vollversammlung oder zum 
Vorstand des Landeselternausschusses das fach-
lich zuständige Ministerium.

(3) In der Entscheidung über den Einspruch kann
1. die Feststellung des Wahlergebnisses berichtigt 

werden oder
2.  die Wahl zum jeweiligen Gremium für ungültig 

erklärt werden.

(4) Eine Wahl kann für ungültig erklärt werden, wenn 
bei der Wahlvorbereitung, der Wahlhandlung oder der 
Ermittlung des Wahlergebnisses gegen wesentliche Be-
stimmungen des Landesgesetzes über die Erziehung, 
Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrich-
tungen und in Kindertagespflege oder dieser Verord-
nung verstoßen wurde.

(5) Eine für ungültig erklärte Wahl ist zu wiederholen 
(Wiederholungswahl). Sie ist nach den für die betroffe-
ne Wahl maßgebenden Bestimmungen innerhalb von 
vier Wochen nach Erklärung der Ungültigkeit der vor-
herigen Wahl durchzuführen.

(6) Wird eine Wahl für ungültig erklärt, berührt dies 
nicht die Wirksamkeit der Handlungen, die von der 
gewählten Person oder von dem Gremium bis zum 
Zeitpunkt der Wiederholungswahl vorgenommen 
worden sind.

§ 14
Konfliktklärung

(1) Sollte es zwischen dem Träger der Einrichtung 
und dem Elternausschuss zu einem vor Ort nicht lös-
baren Konflikt kommen, so können sowohl der Träger 
als auch der Elternausschuss nach entsprechender Be-
schlussfassung eine Unterstützung bei der Konfliktlö-
sung beantragen.
Die zur Konfliktlösung berufene Stelle ist das Justitiari-
at des Unikathe Kita-Zweckverbands im Bistum Mainz 
KdöR, Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 20, 55130 
Mainz. Bei der durchzuführenden mündlichen Anhö-
rung ist die zuständige pädagogische Fachberatung zu 
beteiligen. Das Ergebnis wird mündlich und schriftlich 
kommuniziert.

§ 15
Schlussbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt am 23. September 2023 in 
Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die 
Verordnung für Elternvertretungen in den katholischen
Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Mainz (El-
ternVVO), veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt 
2007, S.160 außer Kraft.

(3) Elternvertretungen, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieser Verordnung bereits nach altem 
Recht eingesetzt sind, bleiben bis zum Ablauf ihrer 
Amtszeit im Amt.

Mainz, 01. September 2023

Peter Kohlgraf
Bischof von Mainz

Dr. Anna Ott
Notarin der Kurie

97. Dekret über die Profanierung der Kirche 
Hl. Geist in Wartenberg-Angersbach

Nachdem der Priesterrat angehört wurde, erkläre ich 
die Kirche Hl. Geist in Wartenberg-Angersbach, Gräß-
teweg 21, 3637 Wartenberg-Angersbach gemäß can. 
1224 § 2 CIC für profan.

Dadurch verliert die Kapelle ihre Segnung bzw. Weihe 
und kann einer anderen, aber nicht unwürdigen Be-
stimmung zugeführt werden.

Der Altar und die Einrichtungsgegenstände können an 
einem anderen Ort ihrer Bestimmung gemäß verwen-
det werden.

Mainz, 04. November 2023

Peter Kohlgraf
Bischof von Mainz

Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz
Generalvikar
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100. Gabe der Erstkommunionkinder 2024

„Du gehst mit!“ 

„Du gehst mit!“ – unter dieses Leitwort stellt das Bo-
nifatiuswerk in diesem Jahr seine Erstkommunionak-
tion und bittet um die Gabe der Erstkommunionkin-
der. Inhaltlich geht es bei der Erstkommunionaktion 
2024 um die bekannte nachösterliche Begegnung der 
beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus mit dem 
Auferstandenen.
Das Bonifatiuswerk fördert, was zur Bildung christli-
cher Gemeinschaft und Stärkung katholischer Gemein-
den sowie zur Vermittlung der christlichen Botschaft 
an die jungen und nachfolgenden Generationen in ext-
remer Diaspora notwendig ist, u. a.:
- katholische Kinder- und Jugendeinrichtungen 

und Wohngruppen
- religiöse Elementarerziehung in den katholischen 

Kindergärten in den neuen Bundesländern
- Sakramentenkatechese sowie andere religiöse 

und diakonische Bildungsmaßnahmen
- Religiöse Kinderwochen (RKW)
- Katholische Jugend-(verbands)arbeit
- internationale religiöse Jugendbegegnungen
- kirchliche Initiativen gegen Jugendarbeitslosig-

keit, Gewalt und Missbrauch
- ambulante Kinderhospizdienste
- katholische Schulseelsorge und 

Studierendenseelsorge

Die deutschen Bischöfe haben die Bedeutung der För-
derung der Kinder- und Jugendpastoral in der Dias-
pora mit der Festlegung der Erstkommuniongabe für 
dieses Anliegen immer wieder deutlich unterstrichen. 
Deshalb bitten wir, die in der Pastoral Tätigen sowie 
alle ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbei-
tenden in der Erstkommunionvorbereitung durch ihre 
aktive Unterstützung diese zentrale Arbeit auch im 
Jahr 2024 mitzutragen. Als Hilfswerk für den Glauben 
und der Solidarität ist es unser Anspruch, unsere Pro-
jektpartner mit „Hilfe zur Selbsthilfe“ und in zuver-
lässiger Kontinuität zu begleiten. Um helfen zu kön-
nen, sind wir auf unsere Spenderinnen und Spender 
angewiesen. Aus Mitteln der Kinder- und Jugendhilfe 
des Bonifatiuswerkes werden Projekte in Deutschland, 
Nordeuropa und dem Baltikum gefördert. Diese För-
derung ist unter anderem nur dank der großzügigen 
Gabe der Erstkommunionkinder möglich.

Erneut hat das Bonifatiuswerk ein Begleitheft mit ka-
techetischen und liturgischen Anregungen, Projektbe-
schreibungen und Tipps zur Erstkommunionaktion 
veröffentlicht. Neben Beiträgen renommierter religi-
onspädagogischer und theologischer Fachleute zum 
Thema enthält der Erstkommunion-Begleiter auch  
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Informationen zur Arbeit der Diaspora-Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie die Vorstellung des Beispielprojektes 
2024. Dazu ist auf der Homepage des Bonifatiuswer-
kes auch ein Projektfilm zu finden, der in der Erstkom-
munionvorbereitung eingesetzt werden kann. Aktuel-
les zur Vorbereitung liefert viermal im Jahr auch der 
Erstkommunion-Newsletter, der kostenfrei auf www.
bonifatiuswerk.de/newsletter abonniert werden kann.

Der Versand des Erstkommunion-Paketes (Erstkom-
munionposter, Begleithefte, Spendentüten, Briefe 
an die Kommunionkinder usw.) erfolgt automatisch 
bis spätestens Februar 2024. Bereits im August 2023 
wurden die Begleithefte zum Thema „Du gehst mit!“ 
verschickt.

Bitte überweisen Sie die Erstkommuniongabe auf das 
im Kollektenplan angegebene Konto mit dem Vermerk 
„Gabe der Erstkommunionkinder“. Vielen Dank!

Thema und Materialien zur Erstkommunionaktion 
2025 können zudem wieder bereits ab Frühjahr 2024 
unter www.bonifatiuswerk.de eingesehen werden.

Sollten Ihnen die o.g. Unterlagen nicht zugegangen 
sein, wenden Sie sich bitte jederzeit und gerne an:
Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e. V., Dias-
pora-Kinder- und -Jugendhilfe, Kamp 22, 33098 Pa-
derborn, Telefon: 05251 2996-94, Telefax: 05251 2996-
88, E-Mail: bestellungen@bonifatiuswerk.de, Internet: 
www.bonifatiuswerk.de

101. Gabe der Neugefirmten 2024

„Trotzdem.“ 

Die Firmaktion des Bonifatiuswerkes hat in diesem Jahr 
ein herausfordernd wirkendes Wort als Leitgedanken: 
„Trotzdem.“ Dieses möchte die jungen Menschen auf 
dem Weg zur Firmung anregen, ins Nachdenken und 
in den Austausch darüber zu kommen, warum sie sich 
in einer immer weniger religiös geprägten Welt trotz-
dem für die Firmung, für einen Weg mit Gott und für 
Verantwortungsübernahme in der Kirche entscheiden. 
Das Leitwort „Trotzdem.“ lädt die Firmbewerberinnen 
und Firmbewerber (und alle, die sie auf diesem Weg 
begleiten) ein, die wichtigen Fragen des Glaubens und 
Lebens zu stellen und an der Suche nach Antworten 
persönlich zu wachsen.
Auch im Jahr 2024 bitten wir wieder um die Gabe 
der Neugefirmten. Das Bonifatiuswerk fördert, was 
zur Bildung christlicher Gemeinschaft und Stärkung 
katholischer Gemeinden sowie zur Vermittlung der 
christlichen Botschaft an die jungen und nachfolgen-
den Generationen in extremer Diaspora notwendig ist, 
u. a.:

- katholische Kinder- und Jugendeinrichtungen so-
wie Wohngruppen

- religiöse Elementarerziehung in den katholischen 
Kindergärten in den neuen Bundesländern

- Sakramentenkatechese sowie andere religiöse 
und diakonische Bildungsmaßnahmen

- Religiöse Kinderwochen (RKW)
- Katholische Jugend-(verbands)arbeit
- internationale religiöse Jugendbegegnungen
- kirchliche Initiativen gegen Jugendarbeitslosig-

keit, Gewalt und Missbrauch
- ambulante Kinderhospizdienste
- katholische Schulseelsorge und 

Studierendenseelsorge

Die deutschen Bischöfe haben die Bedeutung der För-
derung der Kinder- und Jugendpastoral in der Dias-
pora mit der Festlegung der Firmgabe für dieses An-
liegen immer wieder deutlich unterstrichen. Deshalb 
bitten wir die in der Pastoral Tätigen sowie alle eh-
renamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeitenden in 
der Firmvorbereitung durch ihre aktive Unterstützung 
diese zentrale Arbeit auch im Jahr 2024 mitzutragen. 
Als Hilfswerk für den Glauben und der Solidarität ist 
es unser Anspruch, unsere Projektpartner mit „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ und in zuverlässiger Kontinuität zu 
begleiten. Um helfen zu können, sind wir auf unsere 
Spenderinnen und Spender angewiesen. Aus Mitteln 
der Kinder- und Jugendhilfe des Bonifatiuswerkes 
werden Projekte in Deutschland, Nordeuropa und 
dem Baltikum gefördert. Diese Förderung ist unter 
anderem nur dank der großzügigen Gabe der Neuge-
firmten möglich.

Erneut hat das Bonifatiuswerk ein Firmbegleitheft mit 
katechetischen und liturgischen Anregungen, Pro-
jektbeschreibungen und Tipps zur Firmaktion „Trotz-
dem.“ veröffentlicht. Der Firmbegleiter 2024 enthält 
zudem Informationen zur Arbeit der Diaspora-Kinder- 
und Jugendhilfe sowie die Vorstellung des Beispiel-
projektes 2024. Dazu ist auf der Homepage des Boni-
fatiuswerkes auch ein Projektfilm zu finden, der in der 
Firmvorbereitung eingesetzt werden kann.
Der Versand des Firm-Paketes (Firmposter, Begleithef-
te, Spendentüten, Briefe an die Gefirmten und Medita-
tionsbilder) erfolgt automatisch rechtzeitig zu dem im 
Firmplan bekanntgegebenen Termin. Materialhefte zur 
Aktion 2024 wurden Ihnen bereits im August 2023 zu-
gestellt. Die neue Firm-App des Bonifatiuswerkes steht 
zudem seit dem Pfingstfest 2023 im App-Store und im 
Google-Play-Store zum Download bereit und bietet 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei der Firmvorberei-
tung in den Gemeinden und auch Verbänden.

Thema und Materialien zur Erstkommunion- und Fir-
maktion 2025 können bereits ab Frühjahr 2024 unter 
www.bonifatiuswerk.de eingesehen werden.
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Bitte überweisen Sie die Firmgabe auf das im Kollek-
tenplan angegebene Konto mit dem Vermerk „Gabe 
der Gefirmten“. Vielen Dank! 

Sollten Ihnen die o.g. Unterlagen nicht zugegangen 
sein, wenden Sie sich bitte jederzeit und gerne an:
Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e.V., Dias-
pora-Kinder- und -Jugendhilfe, Kamp 22, 33098 Pa-
derborn, Telefon: 05251 2996-94, Telefax: 05251 2996-
88 E-Mail: bestellungen@bonifatiuswerk.de, Internet: 
www.bonifatiuswerk.de

102. Erwachsenenfirmung am 27.  Januar 2024  
im Mainzer Dom

Die Erwachsenenfirmung im Mainzer Dom findet am 
Samstag, den 27. Januar 2024, um 15:00 Uhr statt. Die 
Anmeldung dazu erfolgt über das Referat Katechese. 
Hier erhalten Sie auch den Meldeschein zur Erwach-
senenfirmung. Er muss in doppelter Ausfertigung ein-
gereicht werden. Beide Exemplare müssen sowohl von 
der Firmbewerberin oder dem Firmbewerber als auch 
vom jeweiligen Wohnortspfarrer (mit Pfarramtssie-
gel) unterschrieben werden. Diese sind im Original(!) 
zusammen mit der Bescheinigung der Taufe (und 

gegebenenfalls der Konversion) per Post bis spätestens 
zwei Wochen vor der Firmspendung an das Referat 
Katechese zu senden: Dezernat Seelsorge, Referat Ka-
techese, Aaron Torner, Bischofsplatz 2, 55116 Mainz. 
Wenn die Taufpfarrei mit der Pfarrei, die zur Firmung 
anmeldet, identisch ist, braucht der Auszug aus dem 
Taufregister nicht beigefügt werden. Die Firmvorberei-
tung erfolgt in der Pfarrei vor Ort.

Alle Angemeldeten werden am Wochenende vor der 
Firmung zu einem geistlichen Warm-Up eingeladen. 
Das Treffen wird am Sonntag, den 21.01.2024 von 18-20 
Uhr digital stattfinden und dient der Einstimmung auf 
die Firmung, dem gegenseitigen Kennenlernen und 
gibt die Möglichkeit, offene Fragen zu klären. Am Tag 
selbst treffen sich die angemeldeten Firmbewerber/in-
nen schon um 14:00 Uhr im Dom zu Mainz für eine 
kurze Stellprobe und letzte Informationen.

Weitere Informationen für die Hauptamtlichen der 
Wohnortpfarrei und für die Firmbewerber/in erfolgen 
nach dem Eingang der Anmeldung. Anmeldeschluss 
ist Freitag, der 12. Januar 2024. Bei Fragen ist Aaron 
Torner telefonisch unter 06131 253-241 oder per E-Mail 
unter aaron.torner@bistum-mainz.de zu erreichen. 




